
 
Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses 

B e k a n n t g a b e 

 

Bei der am 10. März 2024 vorgenommenen Wahl zum Kirchenvorstand  1) 

sind folgende Mitglieder der Kirchengemeinde Altenau-Schulenberg gewählt 

worden: 

 

Wahlbezirk __Altenau-Schulenberg________________________________ 

1. Falk, Susanne 

2. Muhs, Claudia 

3. Pinnow, Alexander 

4. Richter, Iris 

5. Schröder, Therese 

6. Wendt, Sabine 

 

Jedes wahlberechtigte Gemeindemitglied kann innerhalb einer Woche nach 

der Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich Beschwerde gegen die 

Wahl erheben. Die Beschwerde ist schriftlich beim Kirchenvorstand, Berg-

straße 1a, 38707 Altenau (Anschrift der Kirchengemeinde) oder beim Kir-

chenkreisvorstand, Kirchenzentrum Osterode, Schlossplatz 3 a, 37520 Os-

terode am Harz (Anschrift des Kirchenkreisvorstandes) einzureichen und 

kann nur mit einer Verletzung gesetzlicher Vorschriften, die das Wahlergeb-

nis mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beeinflusst hat, begründet wer-

den. Über die Beschwerde entscheidet der Kirchenkreisvorstand. 

 

Altenau, 14.03.2024 

Ort und Datum (das Datum ist zugleich Beginn der Beschwerdefrist)  

 

 

 

__________________________________________________ 


